
c 466 ) ^

Z) Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß des hohen deutschen Ritterordens zu Marburg
in Hessen, gleich vor dem Elisabether Thor an der Lahne liegende, frey eigenthümliche, in dem
besten Stand sich befindende Mühle, bestehend in 5 Mahlgängen und einem Schlaggana, der auch
zugleich zur Schneidemühle in einem besonderen Vau eingerichtet, und jn welche Mühle ein Drisi

' tel der Stadt Marburg, samt dem Dorf Marbachs gebannet.ist; nebst einem von Stein aufaeführ-
ren Mühlen-und Wohngebäude, wozu auch nothdürftige Stallung, räumlicher Platz, um Schneid
und Werkholz zu legen; auch ein Küchengärtgen am Hause, samt einer Wiese am Cölbcrweg, zu
Fütterung der Thiere; wie nicht weniger die von des hohen Ordens Gerichts Unterthanen dabey
zu leistende erforderliche Bau- Hand- und Fahrdienste gehörig, auf nächstkünftigen Petritag 1772
in einen anderweiten Sechsjährigen temporal-Bestand ausgethan werden soll, und dazu aufMitt-
woche, den azsten dieses Monats Oktobers, f «minus zur Lkitarion allhier auf der Landcommende
anberaumet worden; Als können sich diejenigen , so zu dieser Mühlenpachtung Lust tragen , auf
gedachten Tag einfinden, und die Conditiones vernehmen. Solltet, auch ein oder andere lieber diese
Mühle in einen Erbbestand nehmen wollen, so ist man solche darauf gegen billige Conditiones zu
überlassen geneigt. Indessen müssen die, so auf eine oder andere Art pachten wollen, sich mit
leUiinonilL von ihren rechest. Obrigkeiten, daß sie Mühlenverständige Meister, auch genügsames
Vermögen dazu besitzen, versehen, darauf sie ihr Gebott thun, und sich der Meistbietende falva
jratificatione des Zuschlags gewärtigen kann. Und wird man auch vorher auf Anmelden bey hiesir
ger Landcommende, mit denen näheren Nachrichten und Umständen au die Hand gehen. Land-
Commende Marburg den z. October 1769.

Von Land-Commenthurey wegen.
4) Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß auf nächst bevorstehenden Petri- Cathedra-Tag

1772. die bey des hohen deutschen Ritterordens Landcommende zu Marburg in Hessen befindliche
4 Oeconomie, an Aecker, Wiesen, Gärten , samt geräumig - und bequemen Wrrthschafftsgebänden,

7 wobey eine beträchtliche Anzahl von Acker-Jahr-und Hand-Frohnd-Diensten und eine Schäfer
bey von.5Ö0 Stück, auch auf 5° bis 62 Stück Rindvieh gehalten werden können, auf 6 Jahrs
lang verpachtet werden soll. Wer dazu Belieben trägt kann sich bey obgedachter Land-Commende
in Termino den Zosten dieses laufenden Monat Octobers allhier rnelden , die nähere Umstände ver
nehmen, und billiger Conditionen stch gewärtigen. Land-Commende Marburg den Z. Oct. 1769.

Sitgtiones Sre 6 itoi'um.

r) Wir Bürgermeister und Rath zn Cassel thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten wir 26
iniiantian? verschiedener sich gemeldeter Creditorum über des hiesigen Bürger ,und Tuchmacher Jo
hann Balthasar Umbach Vermögen den Concms Process erkannt, und des Endes 26 liquidandum
«edita terminum praejudicialem auf 0oniiat&gt;e,jí) be» 9ten Deccmb. fchierskünftig anberahmt haben.
Wir citireii, heischen und laden demnach Euch sämtliche des Tuchmacher Johann Balthasar Umr
düchs Creditores von Amts - Gerichts - und Rechts wegen zum I ten, 2ten und Zten, mithin ein für

allemal, und wollen, daß ihr in prarffoo perentorio vor uns auf hiesigem Stadt-Gerichtzugewöhtt-
licher Gerichtsstnnde ohnausbleiblich und in assem iullru-ll erscheinet, Eure Forderungen der Be-
hör licpidiret, und was sich sonst nach Maaß der neuen Proceß-Ordnung gebühret, verhandelt
mit der Verwarnung ihr erscheinet und thut solches alsdann oder nicht, daß, ihr weiter nicht gehö
ret, sondern gewiß pracdudiret, und auf der geschickt erscheiueuden Creditorum förmliches Anrufen
ergehen soll W. R. Wornach Ihr Euch zu achten- Cassel den 5 Sept. 1769.

Bürgermeister, und Karh daselbst.

2) Wir Bürgermeister und Rath zu Cassel thun und fügen hiermit zu wissen, was gestalten wir ad
 • instantiam verschiedener sich gemeldeter Creditorum über des hiesigen Bürger und Bader Christian

Wilhelm Hilcke Vermögen den Concur8 ?rocet8 erkannt , und des Endes Terminum pra judicialem

ad lrquidandum credita auf Sonnabend den i6ten December schiers künftig anberahmet haben.
Wir crtiren , heischen und laden demnach Euch sämtliche des Bader Christian Wilhelm Hilcken
vnd dessen Ehefrauen Credirote8 von Amts - Gerichts - und Rechtswegen zum iten, zten m,d zten,

etil kür allemal. und wollen^ daß ihr im pr«tixo percmtorio vor uns auf


